
Verletzungen sollten  
in Wort und Bild  
dokumentiert werden
Bei Gewalt an pflegebedürftigen Personen

Menschen, die auf Pflege angewiesen 
sind, werden nicht nur physisch, sondern 
noch häufiger psychisch misshandelt. 
Mara Rick von der Berliner Beratungs-
stelle „Pflege in Not“ erklärt, was bei Ver-
dacht auf eine Misshandlung zu tun ist.

MMW: Wie sollte ein Arzt bzw. eine Ärz-
tin vorgehen, wenn er oder sie eine Miss-
handlung eines Pflegebedürftigen vermu-
tet?
Mara Rick: Wenn sie Anzeichen für eine 
Misshandlung sehen oder vielleicht nur 
ein Bauchgefühl haben – denn es findet 
ja nicht nur physische Gewalt gegen Pfle-
gebedürftige statt, die man sehen kann, 
sondern auch psychische – ist es wichtig, 
dass Sie den Verdacht nicht wegwischen, 
sondern ernstnehmen. Sie sollten prüfen, 
was für diesen Verdacht spricht: Gibt es 
körperliche Anzeichen? Wie ist das Ver-
halten des Betroffenen oder auch der 
Pflege- bzw. Begleitpersonen? Wenn die 
pflegebedürftige Person kognitiv dazu in 
der Lage ist, sollte mit ihr ein Vieraugen-
gespräch geführt werden. Es sollte ein 
vertrauliches Setting geschaffen und der 
Verdacht möglichst feinfühlig angespro-
chen werden, beispielsweise: „Ich sehe bei 
Ihnen diese körperlichen Anzeichen. Aus 
meiner Erfahrung weiß ich, dass da oft 
Misshandlungen dahinterstecken. Ist das 
bei Ihnen vielleicht auch der Fall?“ Zu-
dem sollten die Symptome festgehalten 
werden und eine Befunddokumentation 
stattfinden. 

MMW: An wen sollte sich der behandeln-
de Arzt/die behandelnde Ärztin wenden?
Rick: Wenn vor Ort eine entsprechende 
Beratungsstelle vorhanden ist, wie zum 
Beispiel „Pflege in Not“ in Berlin, kann 

man sich an diese wenden und gemein-
sam besprechen, was getan werden kann. 
Wird eine Person im häuslichen Umfeld 
gepflegt, sollte wie oben beschrieben ein 
vertrauliches Gespräch gesucht werden. 
Im stationären Setting kann mit der Pfle-
gedienst- bzw. Einrichtungsleitung ge-
sprochen werden.

 
Gewaltschutzambulanzen stehen 
Ärzten beratend zur Verfügung

MMW: Wie sollte die richtige Dokumen-
tation aussehen?
Rick: Um eine gerichtsfeste Dokumentati-
on von körperlichen Misshandlungen zu 
veranlassen, verweisen wir an die Gewalt-
schutzambulanzen der jeweiligen Bundes-
länder. Möchte der Arzt oder die Ärztin 
die Dokumentation selbst übernehmen, 
kann bei den Ambulanzen nachgefragt 
werden, worauf dabei zu achten ist. Auf je-
den Fall sollten die Verletzungen schrift-
lich festgehalten und mit dem Einver-
ständnis der Betroffenen oder Betreuer 
eine Fotodokumentation durchgeführt 
werden. Wichtig ist auch zu fragen, wie 
der Gewaltübergriff stattgefunden hat 
und wie es dazu gekommen ist, raten die 
Gewaltschutzambulanzen. So lässt sich 
auch besser einschätzen, ob die Schilde-
rungen mit den vorhandenen Verletzun-
gen übereinstimmen.

MMW: Ältere Menschen neigen von 
Haus aus etwa zu Hämatomen und stür-
zen häufiger. Wie kann eine Misshand-
lung nachgewiesen werden?
Rick: Gerade im höheren Alter ist es auf-
grund der Einnahme von Blutverdün-
nern, von Pergamenthaut und Demenz 
schwierig, zweifelsfrei festzustellen, ob 

eine Verletzung tatsächlich von Gewalt 
herrührt. Wenn etwa nach einer Ohrfei-
ge Striemen von der Hand im Gesicht des 
Opfers erkennbar sind, dann ist es relativ 
einfach. Bei blauen Flecken, die bei älte-
ren Menschen nicht unüblich sind, wird 
es schon schwieriger. Umso wichtiger ist 
es, mit den Betroffenen zu sprechen, auch 
um zu beurteilen, wie das Verhältnis ge-
nerell zwischen der pflegebedürftigen 
Person und den Betreuern ist. Da sollte 
man besonders wachsam sein.

MMW: Täter und Opfer stehen meist in 
einer komplizierten persönlichen Bezie-
hung zueinander, besonders wenn die Be-
troffenen von Angehörigen gepflegt wer-
den. Was beobachten Sie dabei häufig?
Rick: Täter und Opfer sind oft emotional 
eng miteinander verbunden oder auch 
verwandt, etwa wenn die Tochter die 
Mutter pflegt. Es kann sich eine gewisse 
Beziehungsdynamik entwickelt haben. 
Durch die Strapazen der Pflege verschärft 
sich die ohnehin belastete Situation wei-
ter. Wir beobachten auch häufig, dass die 
misshandelte Person, wie etwa die Mut-
ter aus meinem Fallbeispiel, weiter von 
der Tochter versorgt werden möchte, ob-
wohl sie von ihr Gewalt erfährt. Das ist 
oft schwer nachzuvollziehen. Es kann gut 
sein, dass eine pflegebedürftige Person 
erklärt: Ja, meiner Tochter rutscht schon 
mal die Hand aus, aber ich will bei ihr 
bleiben, denn sie ist ja die Einzige, die für 
mich da ist. Spätestens an diesem Punkt 
sollten Beratungsstellen hinzugezogen 
werden, die beide beraten können, was an 
der Konstellation geändert, wie die Toch-
ter  entlastet werden kann, damit es nicht 
mehr zu den Gewaltvorfällen kommt.
 ■
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